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Gesetzentwurf
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Einfihrung eines Gesetzes zur Anpassung von Kraft-
stoffpreisen und zur Anderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen
(Kraftstoffmalinahmenpaket)

A. Problem

Die aktuellen militarischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die der-
zeitige Storung des Schifffahrtsverkehrs in der Strae von Hormus haben die welt-
weiten Preise flr Erdol und Erddlprodukte erheblich ansteigen lassen. Teilweise
haben sich Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen deutlich starker erhéht als
die Rohdlpreise. Damit werden auch in der aktuellen Krise — dhnlich wie nach
dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine — die Wettbewerbsdefizite und
Preiserhthungspotenziale auf den deutschen Kraftstoffmérkten besonders sicht-
bar. Zuletzt hat das Bundeskartellamt in seinem Sektoruntersuchungsbericht vom
Februar 2025 auf die marktstarke Stellung der fiilhrenden Anbieter und den unzu-
reichenden Preiswettbewerb bei Raffinerien und im Kraftstoffgrohandel hinge-
wiesen. Es hat auch den ,,Rakete-und-Feder-Effekt* bei Benzinpreisen — Kraft-
stoffpreise steigen bei hoheren Rohélkosten extrem schnell an, sinken aber bei
fallenden Kosten nur langsam wieder ab — dargelegt. Gleichzeitig hat das Bun-
deskartellamt auch auf eine problematisch hohe Preisanderungsfrequenz an Tank-
stellen hingewiesen.

Autofahrerinnen und Autofahrer haben schon langer Kritisiert, dass sich die Preise
an den Tankstellen teilweise sehr hdufig &ndern. In den letzten Jahren h&uften sich
Beschwerden und Petitionen von Biirgerinnen und Birgern, dass sich der Preis an
einer Tankstelle, den Autofahrerinnen und Autofahrer mittels eines Verbraucher-
informationsdienstes z.B. einer Preisvergleichsapp identifiziert haben, bereits
wieder gedndert hat, wenn sie die gewiinschte Tankstelle erreicht haben. Derzeit
andern sich aufgrund der hohen geopolitischen Unsicherheit und der damit ver-
bundenen Preisvolatilitdt die ausgezeichneten Preise fur Kraftstoffe besonders
h&ufig und teilweise sprunghaft. Trotz erheblicher Anstrengungen und zahlreicher
MaRnahmen zur Dekarbonisierung insbesondere des Verkehrssektors sind Milli-
onen von Menschen und zahlreiche Unternehmen in Deutschland auf Jahre auf
eine sichere und bezahlbare Versorgung mit Kraftstoffen angewiesen. Sie sind
verunsichert und bendtigen Vertrauen in die Verlasslichkeit der Informationen
Uber Kraftstoffpreise.

Mit dem KraftstoffmaRnahmenpaket sollen die Wettbewerbskrafte auf allen Stu-
fen der Wertschopfungs- und Lieferkette langfristig gestarkt werden. Die Ein-
schrankung der Preiserhdhungsmoglichkeit an den Tankstellen auf ein Mal am
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Tag, orientiert am bisherigen dsterreichischen Modell, schafft mehr Verlasslich-
keit durch weniger Preiserh6hungen und ermdéglicht Verbraucherinnen und Ver-
brauchern preisbewusstes Tanken. Der Bundesrat hat sich ebenfalls fir eine Pri-
fung dieses Modells ausgesprochen. Auch die Monopolkommission beflirwortet
die Einflihrung einer gesetzlichen Regelung. Die verschérfte Missbrauchsaufsicht
ermoglicht dem Bundeskartellamt, einfacher gegen marktbeherrschende oder
marktméchtige Unternehmen aus dem Kraftstoffbereich vorzugehen, wenn Hin-
weise auf unangemessen hohe Preise vorliegen. Damit sollen insbesondere auch
Uberhohte Preise gegeniber freien Tankstellen verhindert werden. Die Vereinfa-
chung und Beschleunigung des Sektoruntersuchungsinstruments stérkt das Bun-
deskartellamt, AbhilfemalRnahmen in laufenden und kiinftigen Verfahren schnel-
ler auf den Weg zu bringen. Dies soll es dem Bundeskartellamt ermdglichen, den
Wettbewerb, auch im Kraftstoffbereich, strukturell rascher zu verbessern.

B. Ldsung

Zur Begrenzung der Preiserhéhungsfrequenz an Tankstellen wird ein neues Kraft-
stoffpreisanpassungsgesetz (KPANG) geschaffen. Betreibern 6ffentlicher Tank-
stellen, die Kraftstoffe an Verbraucherinnen und Verbraucher anbieten, sowie Un-
ternehmen, die Uber die Preissetzungshoheit an diesen Tankstellen verfligen, wird
es in Zukunft nur noch einmal am Tag um 12:00 Uhr gestattet sein, die Kraftstoff-
preise zu erhéhen. Gleichzeitig sollen beliebig viele Preissenkungen erlaubt blei-
ben, um den Preiswettbewerb zu erhalten. Diese Regelung orientiert sich am bis-
her bestehenden Modell in Osterreich. VerstoRe gegen das Verbot der mehrfachen
Preiserhthungen kénnen mit einem Bufigeld von bis zu 100 000 EUR geahndet
werden. Zustandig fur den Vollzug werden die Lénder sein. Das Gesetz soll nach
einem Jahr evaluiert werden.

Um den Wettbewerb auf dem KraftstoffgroBhandelsmarkt mittel- bis langfristig
zu starken, werden zwei MalRnahmen ergriffen: Zum einen wird die Missbrauchs-
aufsicht im KraftstoffgroRhandel durch eine Umkehrung der Darlegungs- und Be-
weislast zugunsten der Kartellbehdrden erleichtert. Dazu wird ein neuer § 29a
GWB eingefiihrt. Damit Kartellbehdrden etwaige strukturelle Wettbewerbsprob-
leme insbesondere im Kraftstoffmarkt schneller und zielgerichteter adressieren
konnen, wird das kartellbehordliche Verfahren im Nachgang zu Sektoruntersu-
chungen (§ 32f GWB) gestrafft und vereinfacht. So sollen insbesondere die zu-
grundeliegenden Erkenntnisse aus einer Sektoruntersuchung zeitnah bericksich-
tigt werden kdnnen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Durch den Gesetzentwurf entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfullungs-
aufwand.
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E. Erfallungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Blrgerinnen und Birger

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entsteht kein Erflllungsaufwand fur Blr-
gerinnen und Blrger.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entsteht kein Erflllungsaufwand fir die
Wirtschaft.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entsteht einmaliger Erfulllungsaufwand
fiir die Verwaltung, der derzeit nicht genau abgeschatzt werden kann, insgesamt
jedoch 200.000 Euro nicht (bersteigen durfte.

F. Weitere Kosten

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf entstehen keine zusatzlichen Kosten fiir
die Wirtschaft oder soziale Sicherungssysteme. Durch die Starkung des Wetthe-
werbs, wird von einem dampfenden Effekt auf die Einzelpreise sowie das allge-
meine Preisniveau ausgegangen.
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Entwurf eines Gesetzes zur Einflhrung eines Gesetzes zur Anpassung
von Kraftstoffpreisen und zur Anderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen (Kraftstoffmallnahmenpaket)

vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Anpassung von Kraftstoffpreisen

(Kraftstoffpreisanpassungsgesetz — KPANG)

81

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. ,Kraftstoffe” die Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 und Diesel,

2. ,Offentliche Tankstellen“ Tankstellen nach § 47k Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschrankungen.

82
Verbot der téglich mehrfachen Preiserh6hung, Verordnungserméchtigung

(1) Betreiber von offentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern Kraftstoffe zu selbst festgesetz-
ten Preisen anbieten und Unternehmen, die Betreibern von 6ffentlichen Tankstellen die Verkaufspreise
fiir Kraftstoffe, vorgeben, dirfen diese Preise nur einmal pro Kalendertag um 12:00 Uhr erhdhen.

(2) Die Bundesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, das Nahere einschliellich einer Aussetzung der Pflicht nach Absatz 1 zu bestimmen.
Die Rechtsverordnung nach Satz 1 bedarf der Zustimmung des Bundestages.

§3
Bufgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen § 2 Absatz 1 einen Preis er-
héht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuf3e bis zu einhunderttausend Euro
geahndet werden.
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(3) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes liber Ordnungswid-
rigkeiten ist die nach Landesrecht zustandige Behdrde. Sofern ein Verstol? gegen § 2 Absatz 1 im Zusam-
menhang mit einem Verstol? gegen § 47k Absatz 2 des Gesetzes gegen Wetthewerbsbeschrankungen er-
folgt, ist die nach Satz 1 zustadndige Behdrde abweichend von § 82 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen auch die fir die Festsetzung und Vollstreckung der Geldbul3e nach § 81 Absatz 2 Nummer
5 Buchstabe b des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen zustéandige Behorde.

84

Evaluierung

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Kdérperschaften
nach Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes tiber die Erfahrungen mit diesem Gesetz.

Artikel 2

Anderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1750, 3245), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Februar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 40) geéndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu § 29 folgende Angabe zu § 29a eingefugt:
.8 29a Kraftstoffmarkte“.

2. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefigt:

.8 29a
Kraftstoffméarkte

(1) Einem Anbieter von Kraftstoffen ist es verboten, auf einem der Abgabe von
Kraftstoffen an Letztverbraucher vorgelagerten Markt, auf dem er allein oder zusam-
men mit anderen Anbietern von Kraftstoffen eine marktbeherrschende Stellung innehat
oder Uber relative Marktmacht verfugt, diese missbrauchlich auszunutzen, indem er
Kraftstoffpreise fordert, die die Kosten in unangemessener Weise Uberschreiten. Dabei
tragt der Anbieter in Verfahren vor der Kartellbehérde die Darlegungs- und Beweislast
fur die Zuordnung und Hohe der Kosten und, soweit die Hohe der Kosten das Markt-
Ubliche erheblich Giberschreitet, auch die Angemessenheit der Kosten.

(2) Kraftstoffe im Sinne dieser Vorschrift sind Ottokraftstoffe und Dieselkraftstoffe.

(3) Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen wirden,
dirfen bei der Feststellung eines Missbrauchs im Sinne des Absatzes 1 nicht berick-
sichtigt werden. Die 88 19 und 20 bleiben unberihrt.

(4) Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzge-
benden Korperschaften nach Ablauf von 5 Jahren nach [einfligen: Tag des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes] uber die Erfahrung mit dieser Regelung.”
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3. 8§ 32f wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 3 Satz 1 bis 6 wird durch folgenden Satz 1 ersetzt:

~Wenn eine erhebliche und fortwahrende Stérung des Wettbewerbs auf mindes-
tens einem mindestens bundesweiten Markt, mehreren einzelnen Méarkten oder
marktubergreifend vorliegt, kann das Bundeskartellamt, soweit die Anwendung der
sonstigen Befugnisse nach Teil 1 nach den im Zeitpunkt der Entscheidung beim
Bundeskartellamt vorliegenden Erkenntnissen voraussichtlich nicht ausreichend
erscheint, gegeniber Unternehmen alle Abhilfemaflinahmen verhaltensorientierter
oder struktureller Art vorschreiben, die zur Beseitigung oder Verringerung der Sto-
rung des Wettbewerbs erforderlich sind.”

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,,Absatz 3 Satz 6“ durch die Angabe ,,Absatz 3 Satz 1*
ersetzt.

c) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 eingefligt:

»(10) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie berichtet den gesetz-
gebenden Kdrperschaften nach Ablauf von 5 Jahren nach [einfligen: Tag des In-
krafttretens dieses Gesetzes] Uber die Erfahrung mit dem neuen Absatz 3 Satz 1.“

4. 8§47k Absatz 4 Satz 1 und 2 werden durch die folgenden Sétze ersetzt:

.Bestehen Anhaltspunkte dafir, dass ein Unternehmen gegen die in Absatz 1 genann-
ten gesetzlichen Bestimmungen oder gegen § 2 Absatz 1 des Kraftstoffpreisanpas-
sungsgesetzes verstolt, muss die Markttransparenzstelle fir Kraftstoffe in den Féllen
eines Verstol3es gegen die in Absatz 1 genannten Bestimmungen umgehend die zu-
standige Kartellbehdrde und in den Fallen eines Verstol3es gegen § 2 Absatz 1 des
Kraftstoffpreisanpassungsgesetzes umgehend die nach § 3 Absatz 3 Satz 1 des Kraft-
stoffpreisanpassungsgesetzes zustéandige Behdrde informieren und den Vorgang an
sie abgeben. In den Fallen des Satzes 1 leitet die Markttransparenzstelle fir Kraftstoffe
alle bei ihr vorhandenen und von der jeweils zustandigen Behérde flr deren Aufgaben
nach diesem Gesetz oder nach dem Kraftstoffpreisanpassungsgesetz bendtigten In-
formationen und Daten unverzuglich an diese weiter.”

5. In§56 Absatz 7 Satz 3, 5 und 6 und § 66 Absatz 1 Nummer 1 wird jeweils die Angabe ,,§ 32f Absatz
3 Satz 6 durch die Angabe ,,8 32f Absatz 3 Satz 1“ ersetz.

6. 8§81 Absatz 2 wird wie folgt geéndert:
a) In Nummer 1 wird nach der Angabe ,,§ 29 Satz 1* die Angabe ,,, des § 29a Satz 1" eingefugt.

b) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe ,,§ 32f Absatz 3 Satz 6“ durch die Angabe ,,8 32f
Absatz 3 Satz 1* ersetzt.

7. In 8187 wird ein neuer Absatz 13 eingefligt:
»(13) Verfahren nach § 32f Absatz 3, die vor dem (einsetzen: Tag des Inkrafttretens

dieses Gesetzes nach Artikel 3) eingeleitet wurden, werden nach dem Recht zu Ende
gefuhrt, das zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfiigung nach 8§ 32f Absatz 3 gilt.”
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Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

I Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Mit dem Kraftstoffmalinahmenpaket sollen die Wettbewerbskrafte auf allen Stufen der Wertschdpfungs- und Lie-
ferkette langfristig gestérkt werden. Die Einschrankung der Preiserhdhungsmoglichkeit an den Tankstellen auf
ein Mal am Tag orientiert sich am bisherigen Osterreichischen Modell, schafft mehr Verlasslichkeit in Preisinfor-
mationen durch weniger Preiserhtéhungen und ermdglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern preisbewusstes
Tanken. Der Bundesrat hat sich ebenfalls fir eine Priifung dieses Modells ausgesprochen. Auch die Monopol-
kommission beflirwortet die Einflihrung einer gesetzlichen Regelung. Die verscharfte Missbrauchsaufsicht er-
moglicht dem Bundeskartellamt, einfacher gegen marktbeherrschende oder marktméchtige Unternehmen aus dem
Kraftstoffbereich vorzugehen, wenn Hinweise auf unangemessen hohe Preise vorliegen. Damit sollen insbeson-
dere auch Uberhohte Preise gegenuiber freien Tankstellen verhindert werden. Die Vereinfachung und Beschleuni-
gung des Sektoruntersuchungsinstruments starkt das Bundeskartellamt, AbhilfemalRnahmen in laufenden und
kiinftigen Verfahren schneller auf den Weg zu bringen. Dies soll dem Bundeskartellamt ermdglichen, den Wett-
bewerb, auch im Kraftstoffbereich, strukturell rascher zu verbessern.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der vorliegende Entwurf begegnet der Preisvolatilitdt an Tankstellen durch eine Begrenzung der Preiserhéhungs-
frequenz von Kraftstoffen an Tankstellen und stérkt das Verbrauchervertrauen in die Verlasslichkeit der Preisin-
formationen. Zugleich bleibt ein angemessener Preiswettbewerb erhalten. Um den Wettbewerb auf dem Kraft-
stoffmarkt zu stérken, werden die Missbrauchsaufsicht in diesem Bereich verscharft und kartellbehdrdliche MaR-
nahmen im Nachgang zu Sektoruntersuchungen verschlankt und beschleunigt.

Der Entwurf enthalt drei MaRhahmen:

e Mit Einfihrung des neuen Kraftstoffpreisanpassungsgesetzes kénnen die Preise an Tankstellen fiir die
Kraftstoffe E5, E10 und Diesel nur noch einmal taglich um 12 Uhr angehoben werden. Preissenkungen
bleiben zu jeder Zeit moglich. Dies erhoht die Preisverldsslichkeit fur die Verbraucherinnen und Ver-
braucher an Tankstellen. Deutschland folgt damit dem Vorbild Osterreichs. Diese Manahme erleichtert
Kaufentscheidungen fiir Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Kraftstoffpreisanpassungsgesetz wird
nach einem Jahr evaluiert.

o Im Kiraftstoffsektor wird das kartellbehérdliche VVorgehen gegen missbrauchlich tberhdhte Preise er-
leichtert. Dazu wird in einem neuen § 29a GWB eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast zugunsten
der Kartellbehorden eingefiihrt. Dies ermdglicht eine effiziente Priifung etwaigen missbrauchlichen Ver-
haltens.

o Kartellbehordliche MalRnahmen im Nachgang zu Sektoruntersuchungen werden vereinfacht. Dazu wird
das bisherige Verfahren in 8 32f GWB verschlankt. Bisher ist das Verfahren zum Erlass von Abhilfe-
malinahmen bei einer Stérung des Wettbewerbs zweistufig ausgestaltet. Zundchst wird eine Wettbe-
werbsstorung festgestellt und anschliefend kdnnen AbhilfemalRnahmen ergehen. Diese beiden Stufen
werden nun zusammengefiihrt. Damit ergeht eine einheitliche Entscheidung tiber das Vorliegen der Wett-
bewerbsstérung und erforderliche Abhilfemalinahmen, die anschlieflend einheitlich gerichtlich Uberprift
werden kann. Dies dient sowohl der Prozessékonomie als auch der Entbirokratisierung. Mit der Neure-
gelung entfallt zudem die Anforderung, dass Unternehmen durch ihr Verhalten zur Stérung des
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Wettbewerbs in ihrer konkreten Auspragung wesentlich beitragen missen. Auch diese Streichung dient
der Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens.

1. Exekutiver Fulabdruck

Wesentliche inhaltliche Beitrdge Dritter wurden bei der Erarbeitung des Entwurfs nicht beriicksichtigt.

V. Alternativen

Keine. Es sind keine gleichermalien geeigneten und angemessenen Alternativen verfligbar, um die angestrebten
Ziele zu erreichen.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes beruht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 16 (Verhltung des Miss-
brauchs wirtschaftlicher Machtstellung) des Grundgesetzes und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz.

Fur das Kraftstoffpreisanpassungsgesetz ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 Variante 1
des Grundgesetzes. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich. Mit dem Gesetzentwurf wird der Rechtsrahmen fiir den Kraftstoffbereich
angepasst. Bei Nichtregelung durch den Bundesgesetzgeber droht eine erhebliche, das bundesstaatliche Sozialge-
fiige beeintrachtigende Auseinanderentwicklung in einem zentralen Lebensbereich flr Biirgerinnen und Biirger.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderungen von Vorschriften tber Ordnungswidrigkeiten
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht).

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Européischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europdischen Union und vélkerrechtlichen Ver-tragen, die die Bundes-
republik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VII.  Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Vollzug des Kraftstoffpreisanpassungsgesetzes soll fir die Verwaltung maoglichst einfach gestaltet werden.
Dies erfolgt durch die Ankniipfung an das bestehende Meldesystem der Markttransparenzstelle fur Kraftstoffe
beim Bundeskartellamt nach § 47k Absatz 2 GWB in Verbindung mit § 4 Absatz 2 der MTS-Kraftstoff-Verord-
nung und der einheitlichen Zustandigkeit der Lander fur den Vollzug des Gesetzes, unabhéngig davon, ob Zuwi-
derhandlungen Uber das Meldesystem oder in anderer Form aufgedeckt werden. Mit der Anderung von § 47k
Absatz 4 Satz 1 GWB kdnnen beobachtete Anomalien in Meldungen von der Markttransparenzstelle fiir Kraft-
stoffe auch an die zustdndige Landesbehdrde weitergeleitet und entsprechende Vorgange an sie abgegeben wer-
den. So werden Synergien genutzt und Doppelzusténdigkeiten vermieden.

Eine weitere Rechts- und Verwaltungsvereinfachung erfolgt durch die Anpassungen in § 32f GWB, indem das
Verfahren gestrafft und der Rechtsweg einheitlich fir alle Bestandteile einer Verfligung erdffnet wird. Dies ist
prozessokonomisch und geht auch fiir die Adressaten der Manahmen mit einer Zeit- und Kostenersparnis bei der
Rechtsverfolgung einher.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im
Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 fir nachhaltige
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Entwicklung der Vereinten Nationen (im Folgenden: SDG) dient. Der Gesetzentwurf tragt den folgenden Prinzi-
pien nachhaltiger Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung: ,,(d.) Nachhaltiges Wirtschaf-
ten starken* und ,,(e.) Sozialen Zusammenbhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern*.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand
Durch den Gesetzentwurf entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand.

4. Erfullungsaufwand

4.1. Erfallungsaufwand fur Birgerinnen und Blrger

Burgerinnen und Biirgern entsteht durch den Entwurf kein Erfiillungsaufwand.

4.2. Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Durch die Neuregelungen entsteht kein neuer Erfillungsaufwand fiir die Wirtschaft.

Die Regelung zur Begrenzung der Preiserhdhungsfrequenz fir Kraftstoffe im Kraftstoffpreisanpassungsgesetz
orientiert sich an den schon bestehenden Meldepflichten nach § 47 Absatz 2 GWB in Verbindung mit § 4 Ab-
satz 2 der MTS-Kraftstoff-Verordnung. Durch diese Regelung werden keine neuen Meldepflichten und deshalb
kein zuséatzlicher Erfillungsaufwand fiir Unternehmen geschaffen. Mit der Begrenzung der Preiserhéhungsfre-
quenz werden absehbar weniger Preismeldungen durch Unternehmen erfolgen.

Durch die verschérfte Missbrauchsaufsicht auf Kraftstoffméarkten ist tendenziell mit einer Kostenentlastung von
Verbrauchern und Wirtschaft zu rechnen.

4.3. Erfullungsaufwand der Verwaltung

Auf Bundesebene entsteht ein einmaliger Erfillungsaufwand bei der Markttransparenzstelle Kraftstoffe. Die Aus-
weitung der Aufgaben und der Datenbasis der Markttransparenzstelle fur Kraftstoffe verursacht einmalige Sach-
kosten beim Bundeskartellamt von unter 100.000 Euro fiir die Anpassung der vorhandenen Software. Aufgrund
des geringfligigen Zeit- und Sachaufwands ist die konkrete Berechnung des Erfiillungsaufwandes nicht erforder-
lich.

Zusténdige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der L&nder und Kommunen miissen sich einmalig (iber die gednderte
Rechtslage informieren und diese beim Vollzug der Regelungen des Kraftstoffpreisanpassungsgesetzes beachten.
Es wird davon ausgegangen, dass dies keinen zusétzlichen Erfullungsaufwand der Verwaltung generiert, der nicht
bereits durch die bestehenden Aufgaben, die regulére Aufgabenerfillung und das normale Dienstgeschaft abge-
deckt ist.

Es soll ein System zur automatisierten Weiterleitung von Informationen von der MTS-K an die nach § 3 Ab-
satz 3 KPANG zusténdigen Behorden etabliert werden. Die hierfiir entstehenden Kosten lassen sich derzeit auch
Uberschlégig nicht abschatzen, werden aber voraussichtlich 100.000 Euro nicht tbersteigen.

Darliber hinaus entsteht durch die Regelungen kein zusétzlicher Erfullungsaufwand fir die Verwaltung.
5. Weitere Kosten

Es entstehen keine sonstigen Kosten fir die Wirtschaft oder Kosten fiir soziale Sicherungssysteme. Grundsétzlich
durften die Malnahmen einen dampfenden Effekt auf die Entwicklung der Einzelpreise und auf das allgemeine
Preisniveau haben, da durch die MaRnahmen der Wettbewerb intensiviert und damit der Preisdruck erhoht wird.
Dadurch ist tendenziell damit zu rechnen, dass sich die vorgeschlagenen Regelungen inflationsddmpfend auswir-
ken.
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6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Gesetzentwurf unterstiitzt die Forderung und Wahrung gleichwertiger Lebensverhaltnisse auf dem gesamten
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Gleichstellungspolitische Ziele der Bundesregierung werden von dem
Entwurf nicht tangiert.

Es ist davon auszugehen, dass der Gesetzentwurf das Verbraucherschutzniveau im Bereich der Versorgung mit
Kraftstoffen an 6ffentlichen Tankstellen grundsatzlich erhéhen wird.

VIIl.  Befristung; Evaluierung

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Korperschaften nach Ablauf
von einem Jahr nach Inkrafttreten des Kraftstoffpreisanpassungsgesetzes tber die Erfahrungen mit dem neuen
Verbot mehrfacher Preiserhdhungen aus 8 2 Absatz 1 Kraftstoffpreisanpassungsgesetz.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Korperschaften nach Ablauf
von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (iber die Erfahrung mit der verscharften Missbrauchsaufsicht in
dem neuen §29a GWB.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Korperschaften nach Ablauf
von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes uber die Erfahrung mit dem neuen § 32f Absatz 3 Satz 1 GWB.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Anpassung von Kraftstoffpreisen)
Zu 8 1 (Begriffsbestimmungen)
8 1 KPANG legt die Begriffsbestimmungen fur Kraftstoffe und 6ffentliche Tankstellen fest.

Nach § 1 Nummer 1 KPANG sollen im Sinne dieses Gesetzes unter den Begriff Kraftstoffe nur die Kraftstoffs-
orten Super E5, Super E10 und Diesel fallen, nicht aber andere Kraftstoffsorten wie beispielsweise Premiumben-
zin (Ultimate) oder Autogas. Die Auswahl deckt sich mit den Kraftstoffsorten nach § 4 Absatz 2 Satz 1 MTS-
KraftV, fir deren Preisénderungen eine Meldepflicht gegentiber der Markttransparenzstelle fiir Kraftstoffe nach
8 47k Absatz 2 GWB besteht. Der Gleichlauf ermdglicht es, Preisanderungen fir diese Kraftstoffsorten zu be-
obachten und Abweichungen schneller zu erkennen und besser ahnden zu kénnen.

In § 1 Nummer 2 KPANG wird fur den Begriff der 6ffentlichen Tankstellen auf die bestehende Definition in
8 47k Absatz 3 Satz 2 GWB Bezug genommen und damit auch insofern ein Gleichlauf mit der Marktbeobachtung
im Bereich Kraftstoffe hergestellt.

Zu 8 2 (Verbot der taglich mehrfachen Preiserh6hung, Verordnungsermachtigung)

§ 2 Absatz 1 KPANG regelt das Verbot der mehrfachen Preiserhthung. Damit wird es Betreibern 6ffentlicher
Tankstellen, die auch Kraftstoffe fur Letztverbraucher anbieten, untersagt, die Preise fiir die in 8 1 bezeichneten
Kraftstoffsorten mehr als einmal am Tag zu erhdhen.

Adressaten dieser Regelung sind sowohl Tankstellenbetreiber als auch Unternehmen, die tber die Preissetzungs-
hoheit flr Kraftstoffe verfugen, fur den Fall, dass einem Tankstellenbetreiber die Kraftstoffverkaufspreise von
einem anderen Unternehmen vorgegeben werden. Dies entspricht dem Adressatenkreis von 8 47 k Absatz 2 GWB,
der die Ubermittlung von Preisidnderungen an die Markttransparenzstelle furr Kraftstoffe vorschreibt. Nicht erfasst
werden Tankstellenbetreiber, die keine 6ffentliche Tankstelle betreiben oder keine Kraftstoffe fiir Letztverbrau-
cher anbieten.

Die beim Bundeskartellamt angesiedelte Markttransparenzstelle fir Kraftstoffe hat Ende 2025 festgestellt, dass
sich die Preise an den Tankstellen in Deutschland im Durchschnitt 22 Mal am Tag &nderten (vgl. https://www.bun-
deskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Newsletter/2025/BKartA_MTS-K _KraftstoffNews 4 2025.pdf).

13 Prozent der Tankstellen &nderten ihre Preise tiber 30-mal und 3 Prozent ihre Preise sogar tiber 35-mal am Tag.
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Dies fihrt dazu, dass sich der Preis, den autofahrende Verbraucherinnen und Verbraucher in einem Verbraucher-
informationsdienst gesehen haben, mitunter geandert haben kann, wenn sie die ausgewahlte Tankstelle erreicht
haben. Dieser Umstand fiihrt zu Enttduschung und Unmut bei Betroffenen, weil sie sich nicht darauf verlassen
konnten, dass der von einem Verbraucherinformationsdienst z.B. in einer Preisvergleichsapp angezeigte Preis
Uber einen gewissen Zeitraum bestehen bleibt.

Der Preis fur die in 8 1 Nummer 1 KPANG definierten Kraftstoffsorten darf nur noch einmal am Tag erhdht
werden. Dies senkt die Preisvolatilitat an den Tankstellen. Zukinftig dirfen Tankstellenbetreiber nicht mehr nach
Belieben ihre Preise erh6hen. Preisreduzierungen bleiben hingegen jederzeit moglich. Damit wird auch der Preis-
wettbewerb erhalten. Durch die eingeschrédnkte Maéglichkeit, Preiserhéhungen vorzunehmen, wird fir Tankstel-
lenbetreiber lediglich der Anreiz geddmpft, spontan in nahezu Echtzeit auf kleinste Veranderungen im Marktum-
feld reagieren zu kdnnen. Verbraucherinnen und Verbraucher kénnen sich hingegen darauf verlassen, dass sich
der in einer Preisvergleichsapp angezeigte Kraftstoffpreis nicht kurzfristig fiir sie negativ verandert. Zwar ist nicht
auszuschlieBen, dass Unternehmen in ihren Preissetzungsstrategien einen Risikoaufschlag einbeziehen werden
fur den Umstand, dass sie ihre Preise nicht beliebig nach oben hin anpassen kdnnen. Durch die Mdglichkeit,
weiterhin nach Belieben Preissenkungen vorzunehmen, bleibt jedoch ein Preiswettbewerb bestehen.

Fur die Auswahl des Zeitpunktes fir die einmalige Erhéhung am Tag um 12:00 Uhr dient die schon seit L&ngerem
bestehende Regelung in Osterreich, nachdem die Uhrzeit auch dort angepasst wurde. Dariiber hinaus ist jedoch
zu beachten, dass sich Deutschland und Osterreich hinsichtlich der GroRe, Bevolkerungsstruktur und verkehrspo-
litischen Herausforderungen unterscheiden. Da die Regelung der Preisgestaltung an Tankstellen in Deutschland
neu ist, gibt es bislang noch keine Erfahrungen bzw. Evidenz fiir den deutschen Markt, welcher Zeitpunkt der
Beste ist. Gleichzeitig ist es naheliegend, dass sich eine solche Regelung auf das Tankverhalten von Autofahre-
rinnen und Autofahrern auswirken wird, weil zu erwarten ist, dass die Kraftstoffpreise kurz vor dem zugelassenen
Erhohungszeitpunkt am niedrigsten sein werden. Mdgliche Verhaltensanpassungen von Autofahrerinnen und Au-
tofahrern haben auch verkehrspolitische Implikationen. Da diese im Vorfeld nicht absehbar sind, wird das Bun-
desministerium fir Wirtschaft und Energie sechs Monate nach Inkrafttreten einen Austausch mit relevanten Sta-
keholdern wie z. B. Kommunen und Landkreisen, aber auch Vertretern betroffener Bevdlkerungsgruppen und
Branchen durchflihren, um zu erfahren, ob es bei dem zugelassenen Preiserh6hungszeitpunkt Anpassungsbedarf
gibt.

8 2 Absatz 2 Satz 1 KPANG enthalt eine Verordnungserméchtigung der Bundesregierung, um weitere Einzel-
heiten sowie eine ganzliche Aussetzung der Pflicht nach Absatz 1 zu bestimmen. Dies ermdglicht der Bundesre-
gierung, flexibel auf die sich aktuell sehr dynamisch entwickelnden Kraftstoffpreise reagieren zu kénnen. Diese
Flexibilitat kann im Grundsatz sowohl zu Verscharfungen als auch zu einer Lockerung sowie ganzlicher Aufhe-
bung des Verbots filhren. Nach Absatz 2 Satz 2 KPanG bedarf die Rechtsverordnung der Zustimmung des Bun-
destages. Die Inanspruchnahme der Verordnungserméchtigung wird unter Beriicksichtigung der grundgesetzlich
geschitzten unternehmerischen Preissetzungs- und Vertragsfreiheit aus Art. 12 des Grundgesetzes zu erfolgen
haben.

Zu § 3 (Bul3geldvorschriften)
Zu Absatz 1

8 3 Absatz KPANG regelt, dass VerstdRe gegen das Verbot der mehrfachen Preiserhéhung als Ordnungswidrig-
keit einzustufen sind, wenn diese vorsatzlich oder fahrléssig begangen werden. Damit sollen Félle erfasst werden,
in denen Kraftstoffpreise mehr als einmal am Tag erh6ht werden oder die Preiserhéhung zu einer anderen Uhrzeit
als 12:00 Uhr erfolgt. Nicht erfasst werden hingegen unvorhersehbare Ubermittlungsverzégerungen aufgrund
technischer Stérungen.

Andere Verstole, etwa gegen Meldepflichten bei der Markttransparenzstelle fiir Kraftstoffe, sind bereits nach
8 81 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b GWB bul3geldbewehrt.

Zu Absatz 2

8 3 Absatz 2 KPANG setzt fur Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 die BuRgelddrohung bis zu einhunderttau-
send Euro fest. Dies soll einen angemessenen BuBRgeldrahmen fiir die Ahndung von Verst6Ren gegen die VVorga-
ben zu Preiserhdhungen sicherstellen.
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Die BuRgeldobergrenze entspricht der vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie vorgeschlagenen BuB3-
gelddrohung in 8 3 Absatz 3 Preisangabengesetz sowie der Bul’gelddrohung flr vergleichbare Tatbestande im
TKG (siehe § 228 Absatz 7 Nummer 4 TKG in Verbindung mit 8§ 228 Absatz 2 Nummer 20, 109 Absatz 1 Satz 1
oder 2, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 TKG; sowie 8§ 228 Absatz 7 Nummer 4 TKG in Verbindung mit §8 228
Absatz 2 Nummer 21, 109 Absatz 2 Satz 3 TKG; § 228 Absatz 7 Nummer 4 TKG in Verbindung mit 8§ 228 Ab-
satz 2 Nummer 22, 110 Absatz 1, auch in Verbindung mit 8§ 110 Absatz 2 Satz 1 oder 2, Absatz 3 Satz 1 oder
Absatz 4 Satz 1 oder 2 TKG, die ebenfalls jeweils eine GeldbulRe von bis zu 100 000 Euro vorsehen). Hierbei
handelt es sich um taugliche Vergleichstatbestdnde, denn in diesen insbesondere im TKG bereits geregelten Féllen
werden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstandig erfolgende Preisangaben und Preisansagen gegeniiber Ver-
brauchern sanktioniert.

Die Regelung ist als ,,Kann“-Regelung ausgestaltet, so dass die zustandige Behdrde (ber ein EntschlieBungs- und
Auswahlermessen verfiigt. Sie kann entscheiden, ob sie tatig wird und wie sie handelt. So steht es der Behérde
auch frei, im Einzelfall eine Verwarnung auszusprechen, statt ein BuRgeld zu verhdngen.

Zu Absatz 3

8§ 3 Absatz 3 Satz 1 KPANG stellt klar, dass flir die Durchsetzung des Gesetzes die Lander zustandig sind und
fiir die Ahndung unzulassiger Preiserhohungen die nach Landesrecht zustandige Behorde.

8§ 3 Absatz 3 Satz 2 KPANG regelt, dass die nach Satz 1 zustdndige Landesbehdrde auch zustandig ist fur die
Festsetzung und Vollstreckung von BulRgeldern nach § 81 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b GWB, also bei Ver-
stoRen gegen Meldepflichten gegeniiber der Markttransparenzstelle fiir Kraftstoffe nach 8 47k Absatz 2 GWB,
sofern ein solcher VerstoR3 tateinheitlich mit einem Verstol? gegen § 2 Absatz 1 KPANG erfolgt. Dies sind zum
Beispiel Falle, in denen ein Tankstellenbetreiber eine nach § 2 Absatz 1 KPANnG unzuléssige Preiserhthung nicht
gegenuber der Markttransparenzstelle fiir Kraftstoffe meldet.

Die Regelung korrespondiert mit 8 47k Absatz 4 Satz 1 n. F. GWB, wo geregelt wird, dass unzuléssige Preiser-
héhungen nach § 2 Absatz 1 KPANG, welche der Markttransparenzstelle fur Kraftstoffe gemeldet werden, auch
an die zustédndige Landesbehtrde weitergeleitet und der entsprechende Vorgang an sie abgegeben wird.

Zu § 4 (Evaluierung)

8 4 KPANG regelt die Evaluierung des Gesetzes. Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie soll nach
einem Jahr den gesetzgebenden Kdrperschaften tiber die Erfahrungen mit diesem Gesetz berichten. Bereits sechs
Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beabsichtigt das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie, einen
Austausch mit relevanten Stakeholdern wie z. B. Kommunen und Landkreisen, aber auch Vertretern betroffener
Bevolkerungsgruppen und Branchen durchzufiihren, um insbesondere in Hinblick auf den festgelegten Preiser-
héhungszeitpunkt einen maglichen Anpassungsbedarf zu identifizieren.

Zu Artikel 2 (Anderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen )
Zu Nummer 1

Bei der Anderung des Inhaltsverzeichnisses handelt es sich um eine redaktionelle Folge4nderung aufgrund der
Einfiigung des neuen § 29a GWB.

Zu Nummer 2

Der neue § 29a GWB fiihrt erstmals eine gegeniiber § 19 GWB verschérfte Missbrauchsaufsicht im Kraftstoffsek-
tor ein, indem die Verfolgung missbrauchlich Uberhghter Preise in diesem Sektor durch eine Umkehr der Darle-
gungs- und Beweislast flr die Kartellbehdrden erleichtert wird. Der Kraftstoffsektor ist von zentraler Relevanz
fir die Wirtschaft, da er eine wesentliche Grundlage fiir Mobilitat, Transport und Logistik darstellt und eine er-
hebliche Bedeutung fiir die Verbraucherpreisentwicklung hat. Ausweislich der Sektoruntersuchung Raffinerien
und KraftstoffgroRBhandel des Bundeskartellamts ist der Markt fir Kraftstoffe durch vertikale Integration und ge-
genseitige Abh&ngigkeiten der Mineraldlgesellschaften gepragt. Die Bedingungen fur effektiven Wettbewerb
wurden in dem Bericht als ,,schwierig” beurteilt. Daher soll die verschérfte Missbrauchsaufsicht dem den Kartell-
behdrden ermdglichen, gezielt und effizient gegen missbrauchliches Verhalten vorzugehen.

§ 29a GWB ubernimmt das Gewinnbegrenzungskonzept, das § 29 Satz 1 Nummer 2 GWB bereits flir die Ener-
giewirtschaft vorsieht, und erganzt es um eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast fur die der
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Entgeltkalkulation zugrundeliegenden Kosten. Der Kartellbehérde obliegt es weiterhin, die unangemessene Uber-
schreitung der Kosten durch die Preissetzung darzulegen und zu beweisen, dem Untersuchungsadressaten obliegt
es demgegentiber, die der Preisfestsetzung zugrunde liegenden Kosten darzulegen und zu beweisen.

Der sachliche Anwendungsbereich der Vorschrift ist beschrénkt auf samtliche der Abgabe von Kraftstoffen an
Letztverbraucher vorgelagerte Marktstufen. § 29a Absatz 1 Satz 1 GWB erleichtert die Feststellung eines Preis-
hohenmissbrauchs im Bereich des Grof3handels mit Otto- und Dieselkraftstoffen. Auf diesem sind in erster Linie
KraftstoffgroRhandler tatig, aber auch Anbieter, die Kraftstoffe raffinieren und verkaufen (sog. ex refinery sales).

Anders als § 29 Satz 1 GWB gilt § 29a nicht nur fiir den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, sondern
auch flir das missbrauchliche Ausnutzen relativer Marktmacht. Das Ausnutzen relativer Marktmacht kann in der
Praxis insbesondere gegentiber unabhéngigen Tankstellenbetreibern in Betracht kommen.

MaRstab fiir die Feststellung eines Preishohenmissbrauchs ist eine unangemessene Uberschreitung der Kosten.
Kosten konnen bei GroRhandlern die Einkaufskosten des gehandelten Kraftstoffs sein und bei Verk&ufen ab Raf-
finerie die Herstellungskosten. Fiir die Bestimmung der Unangemessenheit zwischen geforderten Preisen und
Kosten sind die Besonderheiten des Kraftstoffsektors zu beriicksichtigen. Auch kalkulatorische Risikoaufschlage
sind einer vergleichenden Betrachtung nicht entzogen.

8 29a Absatz 1 Satz 2 GWB regelt eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast fir Zuordnung, H6he und An-
gemessenheit der Kosten. Sinn und Zweck der Regelung ist es, den Kartellbehdrden eine Prifung der Kosten-
strukturen berhaupt erst sinnvoll zu ermdéglichen. Die Aufklarung unternehmensinterner Sachverhalte in kartell-
behordlichen Verfahren ist typischerweise mit erheblichem Aufwand und Schwierigkeiten verbunden. Um Ver-
fahren nach 8 29a GWB in dem volkswirtschaftlich besonders bedeutsamen Kraftstoffsektor effizient filhren zu
konnen, bedarf es daher einer Umkehr der Darlegungs- und Beweislast.

Die Kostenkontrolle umfasst beispielsweise die Uberpriifung, ob bestimmte Kosten im Unternehmen tiberhaupt
angefallen und ob diese dann den Unternehmensbereichen oder einzelnen Produkten zutreffend zugeordnet sind.
Fir diese Zuordnung tragt das Unternehmen die Darlegungs- und Beweislast. Darlegung und Beweis der Kosten-
hohe obliegen ebenfalls den betroffenen Unternehmen. Die Angemessenheit der Kosten muss das Unternehmen
aber nur darlegen und beweisen, soweit diese das Marktibliche erheblich tiberschreiten. Fiir dieses Uberschreiten
des Marktublichen tragt wiederum die Kartellbehérde die Darlegungs- und Beweislast, genauso wie fiir die unan-
gemessene Uberschreitung der Kosten durch die Preisfestsetzung.

Wie auch bei § 29 Satz 1 Nummer 1 GWB gilt auch im Rahmen des § 29a GWB die Umkehr der Darlegungs-
und Beweislast nur im kartellbehérdlichen Verfahren.

§ 29a Absatz 2 GWB definiert Kraftstoffe als Otto- und Dieselkraftstoffe. Damit sind insbesondere Flug- und
Schiffskraftstoffe nicht erfasst.

§ 29a Absatz 3 GWB regelt in Anlehnung an die Missbrauchsaufsicht im Energiesektor, dass bei der Feststellung
des Missbrauchs Kosten unberiicksichtigt bleiben, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen
wirden. Bei der Beurteilung der Effizienz von Kosten sind die MaRstébe der hichstrichterlichen Rechtsprechung
anzuwenden, wonach bei einem marktbeherrschenden Unternehmen keine Aufschldge auf die Kosten anzuerken-
nen sind, die sich ausschlieBlich aufgrund der marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens ergeben bzw.
sind umgekehrt nur diejenigen Kosten zu ber(cksichtigen, die sich nach Ausschépfung von Rationalisierungsre-
serven ergeben wirden (siehe z. B. Bundesgerichtshof, Beschluss v. 15. Mai 2012, Az. KVR 51/11 — Wasserpreise
Calw).

Der neue § 29a Absatz 4 GWB sieht schlielich eine Evaluierung des neuen § 29a GWB nach Ablauf von 5
Jahren nach Inkrafttreten dieser Regelung durch das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie fur die ge-
setzgebenden Korperschaften vor.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

Der neue 8§ 32f Absatz 3 Satz 1 GWB verkdrzt das Verfahren, mit dem das Bundeskartellamt Mafinahmen im
Nachgang zu Sektoruntersuchungen ergreifen kann. Bisher war das Verfahren zweistufig ausgestaltet. In einem
Feststellungsverfahren konnte das Bundeskartellamt zunéchst entscheiden, ob eine erhebliche und fortwahrende
Storung des Wetthewerbs vorliegt. In einem zweiten Schritt konnten sodann kartellbehordliche
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AbhilfemalRnahmen ergehen. Diese Verfahren werden nunmehr in einem einstufigen Verfahren zusammenge-
fiihrt. Somit ergeht gegeniliber Unternehmen nur noch eine einheitliche Verfiigung des Bundeskartellamtes iber
die konkreten Abhilfemalnahmen nach Absatz 3 oder 4. Sie schlief3t die Entscheidung tber das Vorliegen einer
erheblichen und fortwéhrenden Stérung des Wettbewerbs ein. Rechtsbehelfe sind nur gegen diese eine Verfligung
statthaft. Dies flihrt zu einer Beschleunigung des Verfahrens. Dies ist zweckmalRig, da so die zugrundeliegenden
Erkenntnisse aus der Sektoruntersuchung schneller verwertet werden kénnen. So ist es dem Bundeskartellamt
moglich, zeitnah auf dynamische Entwicklungen in den untersuchten Sektoren zu reagieren. Damit geht keine
Beschrankung des Rechtsschutzes fiir die betroffenen Unternehmen einher, da samtliche Aspekte der Entschei-
dung — einschlieBlich des Vorliegens der erheblichen und fortwahrenden Stérung — weiterhin der gerichtlichen
Uberpriifung zuganglich sind. Die Neuregelung dient sowohl der Prozessokonomie als auch der Entbiirokratisie-
rung. Das Zusammenfiihren der bisherigen Verfahrensstufen macht die bisherigen Regelungen zum Adressaten-
kreis, der Feststellung der Stérung des Wettbewerbs und der méglichen spateren Ausdehnung auf weitere Adres-
saten (bisheriger § 32f Absatz 3 Satz 2, 4, 5 GWB) entbehrlich.

Mit der Neuregelung wird zudem die urspringlich enthaltene Anforderung gestrichen, der zufolge die Unterneh-
men durch ihr Verhalten zur Stérung des Wettbewerbs in ihrer konkreten Auspragung wesentlich beitragen muss-
ten. Eine derartige Anforderung an die Adressateneigenschaft wird in einem Strukturschutzinstrument wie dem
8 32f GWB nicht als zielfihrend erachtet. Der Schutz von Unternehmen wird bereits tiber die hohen Anforderun-
gen an das Vorliegen einer Stérung des Wettbewerbs und die Auswahl der mdglichen AbhilfemalRnahmen ge-
waéhrleistet. Die Streichung dient zudem der Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung aufgrund der Neufassung des 8 32f Absatz 3 Satz 1 GWB.
Zu Buchstabe c

Der neue § 32f Absatz 10 GWB sieht schliellich eine Evaluierung des neuen 8§ 32f Absatz 3 Satz 1 GWB nach
Ablauf von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieser Regelung durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
fir die gesetzgebenden Korperschaften vor.

Zu Nummer 4

Mit der Anderung von § 47k Absatz 4 Satz 1 GWB wird die Mitteilungspflicht der Markttransparenzstelle fiir
Kraftstoffe auf die Félle ausgeweitet, in denen Anhaltspunkte fiir einen Verstol gegen § 2 Absatz 1 KPAnG und
damit flr eine mehrfache Preiserh6hung oder eine Preiserhéhung zu einem anderen als dem festgesetzten Erho-
hungszeitpunkt bestehen. In diesen Féllen ist die Markttransparenzstelle flir Kraftstoffe verpflichtet, die nach § 3
KPANG zustandige Landesbehoérde Gber Verstolie zu informieren.

Zudem ist geregelt, dass der Vorgang an die zustdndige Landesbehdrde abzugeben ist. Damit wird sichergestellt,
dass die Durchsetzung des KPANG einheitlich durch die Lander erfolgt und Félle paralleler und konfligierender
Zustandigkeiten vermieden wird. Der neue § 47k Absatz 4 Satz 2 GWB stellt klar, dass die Abgabe des VVorgangs
die Ubermittlung samtlicher bei der MTS-K vorhandener Daten und Informationen einschlief3t.

Wie die MTS-K von den Anhaltspunkten, die auf einen Gesetzesversto3 hindeuten Kenntnis erlangt, ist fir die
Informationsweitergabe irrelevant. Denkbar ist sowohl die eigene, auch computergestiitzte Analyse der Meldeda-
ten durch die MTS-K als auch ein entsprechender Hinweis der nach Landesrecht zustandigen Behérde verbunden
mit der Aufforderung der Informationsweitergabe. So sind Fallgestaltungen denkbar, in denen die ortliche Be-
horde aufgrund eigener Beobachtungen vor Ort oder in Reaktion auf Blirgerbeschwerden zuerst den Verdacht
einer Zuwiderhandlung gegen § 2 Absatz 1 KPANG hat und deshalb die ihr vorliegenden Informationen mit denen
der MTS-K vergleichen mdchte.

Zu Nummer 5

Bei den Anderungen in § 56 Absatz 7 Satz 3, 5 und 6 und § 66 Absatz 1 Nummer 1 handelt sich um redaktionelle
Folge&nderungen aufgrund der Neufassung des 8 32f Absatz 3 Satz 1 GWB.
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Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung des § 81 Absatz 2 Nummer 1 GWB wird der VerstoR gegen den neuen § 29a Satz 1 GWB
vergleichbar einem VerstoR gegen die Regelung des § 29 Satz 1 GWB bul3geldbewéhrt.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 81 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b GWB handelt sich um eine redaktionelle Folgeén-
derung aufgrund der Neufassung des § 32f Absatz 3 Satz 1 GWB.

Zu Nummer 7

Mit dem neuen § 187 Absatz 13 GWB wird eine Ubergangsregelung fiir die mit diesem Gesetz enthaltenen An-
derungen von § 32f GWB geschaffen, um bereits eingeleitete Verfahren auf die neue Rechtslage umzustellen.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Artikel 3 bestimmt, dass das vorliegende Gesetz am Tag nach seiner Verkiindung im Bundesgesetzblatt in Kraft
tritt.

Berlin, den 17.03.2026

Jens Spahn, Alexander Hoffmann und Fraktion
Dr. Matthias Miersch und Fraktion
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	Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Gesetzes zur Anpassung von Kraftstoffpreisen und zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kraftstoffmaßnahmenpaket)
	Artikel 1
	§ 1
	1. „Kraftstoffe“ die Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 und Diesel,
	2. „öffentliche Tankstellen“ Tankstellen nach § 47k Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

	§ 2
	(1) Betreiber von öffentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern Kraftstoffe zu selbst festgesetzten Preisen anbieten und Unternehmen, die Betreibern von öffentlichen Tankstellen die Verkaufspreise für Kraftstoffe, vorgeben, dürfen diese Preise nur e...
	(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Nähere einschließlich einer Aussetzung der Pflicht nach Absatz 1 zu bestimmen. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 bedarf der Zustimmung...

	§ 3
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Absatz 1 einen Preis erhöht.
	(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden.
	(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach Landesrecht zuständige Behörde. Sofern ein Verstoß gegen § 2 Absatz 1 im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen § 47k Absatz 2 des Gesetzes ge...

	§ 4

	Artikel 2
	Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 29 folgende Angabe zu § 29a eingefügt:
	2. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt:
	„§ 29a
	Kraftstoffmärkte
	(1) Einem Anbieter von Kraftstoffen ist es verboten, auf einem der Abgabe von Kraftstoffen an Letztverbraucher vorgelagerten Markt, auf dem er allein oder zusammen mit anderen Anbietern von Kraftstoffen eine marktbeherrschende Stellung innehat oder üb...
	(2) Kraftstoffe im Sinne dieser Vorschrift sind Ottokraftstoffe und Dieselkraftstoffe.
	(3) Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, dürfen bei der Feststellung eines Missbrauchs im Sinne des Absatzes 1 nicht berücksichtigt werden. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.
	(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf von 5 Jahren nach [einfügen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] über die Erfahrung mit dieser Regelung.“


	3. § 32f wird wie folgt geändert:
	(10) „ Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf von 5 Jahren nach [einfügen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] über die Erfahrung mit dem neuen Absatz 3 Satz 1.“

	4. § 47k Absatz 4 Satz 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:
	5. In § 56 Absatz 7 Satz 3, 5 und 6 und § 66 Absatz 1 Nummer 1 wird jeweils die Angabe „§ 32f Absatz 3 Satz 6“ durch die Angabe „§ 32f Absatz 3 Satz 1“ ersetz.
	6. § 81 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	7. In § 187 wird ein neuer Absatz 13 eingefügt:
	(13) „ Verfahren nach § 32f Absatz 3, die vor dem (einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 3) eingeleitet wurden, werden nach dem Recht zu Ende geführt, das zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung nach § 32f Absatz 3 gilt.“
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